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ziemendes, Andacht erweckendes Ild de hl Herzen Ve

ſu auf dem
Are oder in der Kirche der Bruderſchaft auf, wo dann allwöchentlich
oder wenigſtens einigemale m Monate eine öffentliche Andachts⸗
übung nach Weiſe der römiſchen Bruderſchaften abgehalten wird.

Das Verzeichnis der aufgenommenen Gläubigen ſoll I Archiv
aufbewahrt werden, amit nach dem ode für ſie gebetet werde.

Wenn Aufnahmsſcheine 3u drucken ind, ſoll der Secretär der
römiſchen ruderſchaft davon u Kenntnis geſetzt werden, der ſodann
ein Muſter nach der üblichen elſe chicken wird. 5 In der Nähe
des Bruderſchaftsaltares ſoll das Verzeichnis der äſſe und vor
demſelben zwei andere Tafeln mit ebeten zum Herzen aufgehängt
werden. werde ein frommer Prieſter FJum Leiter des Vereines
erwählt; eS ſoll ihm auch zur Beſorgung der Schreib⸗ und anderer
Geſchäfte de Vereines ein Schriftführer beigegeben werden. Die
Eröffnung der Bruderſchaft ſoll feierlich begangen werden. an
laſſe ihr eine drei— oder neuntägige Andacht vorausgehen. Am Tage
ſe ſoll eine dem Gegenſtande entſprechende Feſtpredigt gehalten
werden. Man kündige den Gläubigen eine gemeinſame Communion
an, vertheile heilige Bilder And erleſe öffentlich das inverleibungs⸗
Diplom Der geiſtliche Secretär der römiſchen ruderſchaft werde

der Eröffnung In Kenntnis geſetzt un der Bericht werde
Leiter der Bruderſchaft oder ſeinem Stellvertreter unterzeichnet und
mit ſeinem Siegel verſehen. Von den Beitretenden darf weder
eld noch In etwas für die Aufnahmsſcheine oder für E was
uu Einverleibung gehört, gefordert werden; 8 ſoll alles zur Ehre
de göttlichen Herzens geſchehen (Auch eine für die Aufnahms⸗
ſcheine freiwillig gebotene abe darf nicht aungenommen werden.
Wohl aber können Mitglieder freiwillig etwas allgemeinen
Beſten des Vereines, zUm Altarſchmucke, zu Meſſen A bei
ſteuern; Qus dieſen freiwilligen Gaben können dann auch die U
lagen für die Aufnahmsſcheine beſtritten werden.) —1

Päpſtliches Decret U  2  ber den Gewiſſensbericht der
Ordensperſonen ihre ern

Die Congregatio Episcoporum t Regularium hat Unter dem
17 December 1890 eine wichtige Entſcheidung betreffs der Laien—
Congregationen und Kloſterfrauen erlaſſen, die hier dem Wortlaute
nach olgen ſoll

Wie bei allen menſchlichen Dingen, enn ſie auch an und für
ſich noch ſo ehrbar und heilig ſind, ſo iſt auch bei weiſe gegebenen
Eſetzen Gelegenheit geboten, daſs ſie von den Menſchen zu einem
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uneigentlichen und remdartigen Zwecke miſsbraucht werden können,
und esha erreichen ſie bisweilen das von den Geſetzgebern inten⸗
dierte Ziel nicht, 10 ſie haben manchma inen entgegengeſetzten Erfolg

Um größten Bedauern hat ſich dieſes bei den Geſetzen mehrerer
Congregationen, Geſellſchaften und Inſtitute ereignet, ſowohl der
Frauen, welche die einfachen oder feierlichen Gelübde ablegen, als der
Männer, die vermöge threr Profeſs und threr Verfaſſung nach Urchau
Laien ſind Da nach thren Conſtitutionen hie und da die Offenbarung
de Gewiſſens erlaubt worden war, amit die Untergebenen bei ihren
Zweifeln den ſteilen Weg der Vollkommenheit durch erfahrene Oberen
Aum E leichter kennen lernen, ſo wurde einigen derſelben eine
innere Durchforſchung de  8 Gewiſſens eingeführt, welche einzig dem
Bußſacramente reſerviert iſt Ebenſo iſt nach den heiligen Canones
un hren Conſtitutionen vorgeſchrieben, daſs in olchen Communitäten
die ſacramentale Beicht den reſpectiven ordentlichen oder außerordent—
ichen Beichtvätern abzulegen ſei; allein die Willkür der Oberen
gieng ſoweit, daſs ſie den Untergebenen einen außerordentlichen
Beichtvater verweigerten, ſe In dem alle, un welchem ſie thre
Gewiſſenszuſtandes wegen esſelben ehr bedurften. Endlich wurde
ihnen eine Norm zur Unterſcheidung und Klugheit an die Hand
gegeben, ihre Untergebenen hinſichtlich der beſonderen Bußübungen
und andere erke der Frömmigkeit richtig und recht leiten; aber
dieſe iſt durch Miſsbrauch ausgedehnt worden und zeigte ſich ogar
darin, daſ

L ſie enſelben nach threm Belieben entweder erlaubten,
zuu Communion gehen, oder ihnen dieſelbe bisweilen ganz ver⸗—
boten. Daher iſt * geſchehen daſs derartige Dispoſitionen, welche
zum geiſtigen Fortſchritte der Untergebenen und zur Bewahrung und
Förderung des gegenſeitigen rieden und der Eintracht heilſam
und weiſe eſtimm worden. nicht ſelten zur Gefahr der Seelen,
zur Aengſtlichkeit der Gewiſſen und überdies zur Zerſtörung de
äußeren Friedens verkehrt worden ſind, wie die Beſchwerden und
Klagen der Untergebenen, die hie und da bei dem apoſtoliſchen Stuhle
angebracht wurden, aufs klarſte eweiſen.

Darum hat unſer eiliger ater Leo III In Anbetracht der
beſonderen Sorgfalt, die E dieſem auserleſenſten Theile eimner Herde
erweist, Iun einer Udienz, die ich als Cardinalpräfect der Congre—
gation der Biſchöfe und Regularen Am December 1890 erhalten
habe, nach reiflicher und ſorgfältiger Ueberlegung, folgendes gewollt,
ſeſtgeſetzt und beſtimmt.

Seine Heiligkeit irritiert, hafft ab und erklärt, daſ In
Zukunft ohne Geſetzeskra ein ſollen alle Dispoſitionen der onſti⸗tutionen von frommen Geſellſchaften und Inſtituten der Frauen
entweder mit einfachen oder feierlichen Gelübden und der Männer,
die Laien ind, obgleich beſagte Conſtitutionen die Approbation
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des apoſtoliſchen Stuhles in bas immer für einer Form, wenn ogar
auf ganz ſpecielle Weiſe, erhalten haben, inſoweit ſie ſich auf die
innerſte Offenbarung des Herzens und Gewiſſens In irgend einer
Weiſe und dem Namen nach beziehen. Darum trägt Se Heiligkeit
den Vorſtehern und Vorſteherinnen ſolcher Inſtitute, Congregationen
und Geſellſchaften ſtrenge auf, aus ihren Conſtitutionen, Directorien
und Manualien die erwähnten Dispoſitionen auszuſtreichen und
vollſtändig wegzulaſſen. Sie irritiert ebenſo und hebt auf alle Ge⸗
bräuche und Gewohnheiten, die ierüber beſtehen, venn ſie auch aus
unvordenklichen Zeiten herſtammen.

II Ueberdies verbietet Se Heiligkeit den erwähnten Obern und
Oberinnen, mögen ſie was immer für eine Stellung und einen Vorrang
einnehmen, ſtrenge, daſs ſie die ihnen untergebenen Perſonen direet
oder indirect, durch Befehl, Rath, Furcht, Drohungen oder
Worte dahinzubringen ſuchen, thnen eine Offenbarung des Ge⸗
wiſſens machen, und befiehlt dagegen den Untergebenen, daſ ſie
den höheren Oberen die niederen Oberen, we dieſelben dazu an⸗
zuleiten wagen, anzeigen; und handelt CS ſich Um den Generalobern
oder die Generaloberin, ſo muſs die Anzeige dieſer heiligen on⸗
gregation von ihnen gemacht werden.

III Dieſes hindert aber keineswegs, daſs die Untergebenen
freiwillig und frei ihr Inneres den Oberen eröffnen können 3u dem

we E, durch ihre Klugheit In den weifeln und Gewiſſens—
ängſten Rath und Anleitung ＋ erhalten zur Erwerbung Tugenden
und zum Fortſchritt un der Vollkommenheit.

Ußerdem ermahnt Se Heiligkeit, bei Aufrechterhaltung
deſſen, as betreffs der ordentlichen und außerordentlichen Beicht⸗
Häter der Communitäten vom heiligen Concil von Trient Sess
25 Cap de eH vorgeſchrieben und von Benediet XIV
ſel And un der Conſtitution Pastoralis CUurase beſtimmt ſt, die
Vorſteher und Oberen, daſs ſie den Untergebenen nicht einen außer⸗ordentlichen Beichtvater verweigern, ſo oft die Untergebenen dieſes zurBeruhigung thre Gewiſſens verlangen, ohne daſs dieſelben Oberen
auf irgend eine Weiſe den Grund der unterſuchen oder zeigen,daſs ſie * Ungerne geſtatten. Und amt dieſe vorſorgliche Dispoſitionnicht hinfällig werde, ermahn Seine Heiligkeit die Ordinarien, an
den Orten threr Diöceſen, an denen ſich Communitäten von Kloſter⸗frauen befinden, geeignete Prieſter mit den nöthigen Facultäten zubezeichnen, bei denen ieſelben leicht da Bußſacrament empfangenkönnen.

Was die Erlaubnis oder das Verbot betreffs des Empfangesder heiligen Communion betrifft, ſo beſtimmt Seine Heiligkeit, daſeine ſolche Erlaubnis oder Verweigerung den ordentlichen oder
außerordentlichen Beichtvater angeht, ohne daſs die Oberen irgend
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eine Augtorität haben, hierin ich einzumiſchen, ausgenommen es wäre
einer ihren Untergebenen ſeit der letzten ſacramentalen El

Aergernis geweſen, oder Eu 0 einen ſchweren äußeren Fehler
begangen, bevor nicht wieder JUum Sacrament der Buße gegangen iſt

VI Es ſollen daher alle ermahn werden, daſs ſie ſich angelegen
ſein aſſen, auf die heilige Communion ſich gut vorzubereiten und
an den von thren Regeln vorgeſchriebenen agen zur ſelben zu gehen;
ſo oft der Beichtvater wegen des Eifers und des geiſtlichen Fort
chrittes des einen eS für nützlich erachtet hat, daſs EL 0  —2 Ur
Communion geht, ſo oft kann ihm dies vom Beichtvater erlaubt
werden. Wer aber Beichtvater die Erlaubni der öfteren und
auch der täglichen Communion erhalten hat, der iſt verpflichtet,
hierüber den Oberen 3u verſtändigen; dieſer aber gerechte und
wichtige Gründe gegen öftere Communionen 3u haben glaubt,
ſo iſt eL verpflichtet, ieſelben dem Beichtvater 3u offenbaren, mit
deſſen Urtheil jedoch ſich und gar 3u begnügen.

VII Seine Heiligkeit efiehlt überdies allen und den einzelnen
General⸗, Provincial⸗ und Loca  (ren genannter Inſtitute, ſeien
ſie Männern oder Frauen, daſs ſie pünktlich und genau die
Dispoſitionen dieſes Decretes beobachten, wobei die Oberen die
Strafen 1P80 ACtO 3u gewärtigen haben, ſie ſich den Befehlendes apoſtoliſchen Stuhles Ut U en

Endlich befiehlt Seine Heiligkeit, daſs dieſes Deeret in die
Landesſprache überſe und den Conſtitutionen obengenannter frommer
Inſtitute einverleibt werde, und daſs dasſelbe wenigſtens einmal im
Jahre 3u einer beſtimmten Zeit u einem jeden Hauſe ſei eS öffentlich
bei Tiſche oder Im Capitel, da azu ſpeciell zuſammengerufen wird,
mit auter und deutlicher Stimme vorgeleſen werde

Und ſo hat eS Seine Heiligkeit feſtgeſetzt und eſtimmt, weil
nichts, wenn auch der beſonderen und ungetheilten Aufmerkſamkeit
würdig, dem entgegen ſein Urfe

Gegeben zu N  Am Aus der Secretarie der heiligen Congregation
der Biſchöfe und Regularen Aam December 1890

J Cardinal erga, Präfect.
ET oyſius, Biſchof von S Secretär.

Eiteratur.
E) Neuer

1 Das Leben des hl. Aloyſius Gonzaga aus der Ge
ſellſchaft Nach der älteſten iographie des Virgilio
Cepari 8 J., ins Deutſche überſetzt und durch einen Nachtrag ver

vollſtändigt Friedrich Schröder 8 Druck und Verlag bei
Benziger & Comp. un Einſiedeln. Preis des broſchierten Exemplars M.,
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